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Strecken- und Fallwildstatistik
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Antwort von

Frage vom 04. März 2026
Jedes Jagdrevier muss am Ende des Jagdjahres eine Strecken- und Fallwildstatistik aller jagdbaren Tierarten 

erstellen. Der Jagdaufseher muss zudem ein fortlaufendes Verzeichnis führen.

Art. 33a Jagdgesetz besagt: Als Fallwild gilt alles gefundene Wild, das nicht bei der rechtmässigen 

Jagdausübung erlegt worden ist, gleichgültig, ob es verwertbar ist oder nicht. Im Weiteren ist gemäss Artikel 33a 

Abs. 2 Jagdgesetz Wild, welches während der Jagdzeit der jeweiligen Tierart gefunden und beim Amt für Umwelt 

nachgewiesen wird, dem Abschussplan des betreffenden Jagdjahres anzurechnen.

* Aus welchen Gründen kann das Amt für Umwelt Fallwild nicht in den Abschussplan aufnehmen?

* Ist es demzufolge richtig, dass Wildunfälle, bei welchen das Tier abgefangen werden muss, als ordentliche 

Abschüsse in die Abschussstatistik aufgenommen werden müssen?

* Wie wird zwischen Wild, welches durch Krankheit oder Ähnliches verendet ist, und Wild, welches durch 

einen Unfall zu Tode kommt, unterschieden in der Statistik?

* Bis zu welchem Datum und in welcher Form muss eine Jagdgesellschaft einen eigenen 

Abschussplanvorschlag einbringen, um möglicherweise eine maximale Berücksichtigung des Fallwilds in 

Bezug auf die Abschusserfüllung zu erreichen?

Antwort vom 06. März 2026

https://www.landtag.li/ 1 von 1


